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Menschenwürde  
(X. c. «Blick» und «Blick am Abend») 
 
Stellungnahme des Schweizer Presserats 6/2017 
vom 20. März 2017 
 
 
I. Sachverhalt 
 
A. Am 13. September 2016 publizierten sowohl «Blick» als auch «Blick am Abend» in ihrer 
Print-Ausgabe den Artikel mit dem Titel: «Schüler stossen auf Skelett». Der Obertitel lautete: 
«Horror-Fund am Orientierungslauf». Während eines Orientierungslaufs in einem Waldstück 
bei Winterthur (ZH) hätten einige Jugendliche Knochen, einen Schädel und Kleidungsstücke 
gefunden. Dabei wird die Erzählung eines Schülers wiedergegeben: Es werde vermutet, dass 
es sich dabei um die Überreste eines seit drei Jahren vermissten Rentners aus der Region 
handle. Die Jugendlichen hätten sofort ihre Lehrer informiert. Auch die Polizei sei umgehend 
aufgeboten worden. Die Kantonspolizei Zürich habe den Skelettfund bestätigt und festgehal-
ten, es dürfte sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um die Überreste einer vermissten Person 
handeln. Die Todesursache sei noch in Abklärung, eine entsprechende Meldung der Behörden 
stehe noch aus. Derselbe Beitrag erschien auf «blick.ch» sowie auf «blickamabend.ch». Er 
wurde mit zwei Bildern illustriert: Das eine zeigt eine Übersicht der Fundstelle, auf der Klei-
der und Knochen zu erkennen sind, der Bildkommentar lautet: «Grausiger Fund: Das Skelett 
in der Nähe von Winterthur.» Ein kleineres Bild mit der Bildlegende «Die Jugendlichen fan-
den auch den Schädel des Toten.» zeigt einen Schädel in Nahaufnahme. Die Printausgabe von 
«Blick am Abend» druckt eine Kurznachricht mit dem Titel «Grusel-Fund am OL», bebildert 
mit dem Foto des Schädels. 
 
B. Am 12. Oktober 2016 reichte die Familie X. (Ehefrau und Söhne des verstorbenen Man-
nes) Beschwerde beim Schweizer Presserat ein. Die Berichterstattung von «Blick» und «Blick 
am Abend» habe die Beschwerdeführenden sowie weitere Angehörige zutiefst verletzt. Die 
Bilder hätten die Achtung der Menschenwürde sowie den Opferschutz krass missachtet. Der 
Bildeinsatz sei unnötig und diene ausschliesslich einer sensationellen Aufmachung und redu-
ziere die Person des Verstorbenen zum blossen Objekt. Die Beschwerdeführenden sehen in 
der Berichterstattung eine Verletzung von Ziffer 8 der «Erklärung der Pflichten und Rechte 
der Journalistinnen und Journalisten» (nachfolgend «Erklärung»). 
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C. In ihrer Beschwerdeantwort vom 8. November 2016 beantragte Co-Chefredaktorin Iris 
Mayer für die «Blick»-Gruppe, die Beschwerde der Familie X. sei vollumfänglich abzuwei-
sen. Die Bilder zu den Artikeln seien weder überdurchschnittlich gross noch sehr detailliert 
wiedergegeben. Eine Identifikation der vermissten Person sei daher ausgeschlossen, womit 
auch keine Rückschlüsse auf die Familienmitglieder des Verstorbenen möglich seien. Im 
Zentrum des Artikels stünden Schülerinnen und Schüler, die beim Orientierungslauf einen 
ungewöhnlichen und verstörenden Fund, welcher nicht alltäglich sei, gemacht hätten. Aus 
diesem Grund sei das öffentliche Interesse für einen Artikel auch im Nachhinein gegeben. 
Dafür spreche auch, dass der vermisste und dann verstorbene Mann ursprünglich von der 
Kantonspolizei Zürich per Vermisstenanzeige gesucht worden sei. Die Behörden hätten die-
sen Fall als erste öffentlich gemacht. Die Redaktion habe, um der Familie unnötiges Leid zu 
ersparen, die Identität des Verstorbenen nicht offengelegt und zudem auf Wunsch der Polizei 
sogar zwei Tage zugewartet vor der Publikation des Berichts, damit die Behörden die Familie 
des Verstorbenen informieren konnten. Die Redaktion habe bewusst darauf verzichtet, mit der 
Familie des Toten in Kontakt zu treten. Bei der Berichterstattung über den Leichenfund sei 
immer die Menschenwürde in den Vordergrund gestellt und alles versucht worden, um die 
Angehörigen nicht unnötig zu verletzen. Nehme man die Haltung der Familie zum Massstab, 
so hätte die Redaktion über den Leichenfund im Grunde gar nicht berichten dürfen. Ziffer 8 
sehe jedoch in keiner Weise ein Verbot solcher Berichte vor.  
 
D. Das Präsidium des Presserats wies den Fall der 1. Kammer zu, der Francesca Snider (Prä-
sidentin), Dennis Bühler, Michael Herzka, Klaus Lange, Francesca Luvini, Casper Selg und 
David Spinnler angehören. Klaus Lange trat von sich aus in den Ausstand. 
 
E. Die 1. Kammer des Presserates behandelte die Beschwerde an ihrer Sitzung vom 30. Janu-
ar 2017 und auf dem Korrespondenzweg.  
 
 
II. Erwägung 
 
Ziffer 8 der «Erklärung» verlangt von Journalistinnen und Journalisten, dass sie die Men-
schenwürde respektieren und in ihrer Berichterstattung in Text, Bild und Ton auf diskriminie-
rende Anspielungen verzichten. Die Grenzen der Berichterstattung in Text, Bild und Ton über 
Kriege, terroristische Akte, Unglücksfälle und Katastrophen liegen dort, wo das Leid der Be-
troffenen und die Gefühle ihrer Angehörigen nicht respektiert werden. Die zur «Erklärung» 
gehörende Richtlinie 8.1 (Achtung der Menschenwürde) ergänzt dazu, dass sich die Informa-
tionstätigkeit an der Achtung der Menschenwürde zu orientieren hat. Sie ist ständig gegen das 
Recht der Öffentlichkeit auf Information abzuwägen. Dies gilt sowohl hinsichtlich der direkt 
betroffenen oder berührten Personen als auch gegenüber der gesamten Öffentlichkeit. Richtli-
nie 8.3 (Opferschutz) verlangt bei Berichten über dramatische Ereignisse oder Gewalt von 
Autorinnen und Autoren, dass sie immer sorgfältig zwischen dem Recht der Öffentlichkeit 
auf Information und den Interessen der Opfer und der Betroffenen abwägen. Journalisten sind 
sensationelle Darstellungen untersagt, welche Menschen zu blossen Objekten degradieren. 
Als sensationell gilt insbesondere die Darstellung von Sterbenden, Leidenden und Leichen, 
wenn die Darstellung in Text und Bild hinsichtlich detailgetreuer Beschreibung sowie Dauer 
und Grösse der Einstellungen die Grenze des durch das legitime Informationsbedürfnis der 
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Öffentlichkeit Gerechtfertigten übersteigt. Richtlinie 8.5 (Bilder von Unglücksfällen, Kata-
strophen und Verbrechen) schliesslich verlangt, dass Fotografien und Fernsehbilder von Un-
glücksfällen, Katastrophen und Verbrechen die Menschenwürde respektieren und darüber 
hinaus die Situation der Familie und der Angehörigen der Betroffenen berücksichtigen. Dies 
gilt besonders im Bereich der lokalen und regionalen Information.  
 
Alle genannten Bestimmungen verlangen demnach von Medienschaffenden, dass sie die In-
formationstätigkeit an der Menschenwürde orientieren. Die Achtung der Menschenwürde ist 
ständig gegen das Recht der Öffentlichkeit auf Information abzuwägen. Die Beschwerdefüh-
renden richten ihre Beschwerde gegen die Verwendung der Bilder, sie stellen nicht grundsätz-
lich in Frage, über diesen Fund zu berichten. Insofern steht das öffentliche Interesse an der 
vorliegenden Berichterstattung nicht zur Diskussion. Nicht nachvollziehen kann der Presserat 
deshalb die Argumentation des «Blick», nähme man die Haltung der Familie zum Massstab, 
so hätte die Redaktion über den Leichenfund im Grunde gar nicht berichten dürfen. Vorlie-
gend geht es eben gerade um die Gefühle der Angehörigen. Der Verstorbene wird im Text 
nicht namentlich genannt, er ist auch durch die Bilder nicht identifizierbar. Die Familie des 
Verstorbenen hat erst zwei Tage vor der Publikation des Artikels bzw. der Bilder erfahren, 
dass der Ehemann bzw. Vater tot ist. Gezeigt werden auf dem einen Bild gefundene sterbliche 
Überreste, auf dem andern Bild eine Grossaufnahme des Schädels. Beide Bilder übersteigen 
die Grenze des durch das legitime Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit Gerechtfertigten. 
Für den Presserat stellt die Veröffentlichung dieser beiden Bilder eine grobe, nicht zu recht-
fertigende Missachtung der Gefühle der Angehörigen dar. Er heisst die vorliegende Be-
schwerde deshalb gut. 
 
 
III. Feststellungen 
 
1. Die Beschwerde wird gutgeheissen. 
 
2. «Blick» und «Blick am Abend» haben mit der Illustration des Artikels «Horror-Fund am 
Orientierungslauf. Schüler stossen auf Skelett» mit einem Bild der gefundenen sterblichen 
Überreste des Verstorbenen sowie einer Grossaufnahme von dessen Schädel Ziffer 8 (Men-
schenwürde) der «Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten» 
verletzt.   


